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' Zu beziehen unmittelbar beim Landratsamt
‘ 

Amtsblatt Nr. 12 vom 24. März 1987 

- o 
' ‚TAu'f 

' mit fiAhs. 2 Nr.3 desBayex-ischen Natur- 
d von Art. .26 Abs. 1 in‘Verbindung 

schuizgesetzes. BayNatSchG - (BayRS 791—1: ‚ 

U), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Juli ’ 

1986 (GVBI, S. 135),’efläßt das‘ Landratsamt 
> ‚BerchtgsgädenerLand folgende, mit Schreiben 

der Regierung von Oberbayern vom 13. 03. 

1987, Nr. 820%8662-1/87, genehmigte ' 

‘ 
‘ 

' 
‘IVt-Jr'ordxiung: 

5 1 „

’ 

' 'Wegegeb‘ot 

(1) Zum Schutz der wiesenbrütenden Vogel—'_ 
‚ arten und'zur Begelung'dgs Erholungsverkehrs 
ist das Betreten und Reiten im Iandschafisteil 
Haarmoos im Gebie't'der Stadt Laufeh und der 
Gemeinde, Saaldölff in der Zeit vom 20. 03. bis 
15. 06; jeden Jahres .unteysagt. ‚ 

'
‘ 

(2) Zum Betretenfim ‚Sin'nadieser Verord- ‚ 

nung gehört auch ' 
‘ - ‘‚ 

'
. 

1 1." das La’ufexglassen von Hunden, 
2.’.das Bettfeteh, um To'nl. Foto-‚ Film- oder 

1 Videoaufilahmeng Zählungen öder Mes- 
‚ sungen gder ähnliche Handlungen vorzu- 

‚ "nehmen, 
' ’ 

‚

. 

3. das Betreten, um FlugmodelleV oder ände- 
‘ re Flugkörperrzu betreiben.

’ 

' 
> 52 

_ 

Geltungsbereich ‚ ‚ 

1. Die'. Grenzen des Betre'tungs- Lind Reitver- 
botes sindin einer Karteflm Maßstab 1:10.009 
(Anlage), ausgefertigt vom Landratsamt Berchf 
tesgadenänLand am 16. 03. 1987, eingetragen.

_ 

2. Die Karte ist Bestan'dteii dieser Verord— 
nung. ‚ 

4 . 
‚ 

- {3 
Ausnahmen

‚ 

Von den Verboten nach Art. 26 Abs. 1 und} 1 

diese; Verordnung sind ausgenommen: 

l. Die ordnpngsger'näße land- und foxstwirt— 

1 gyng erteilen} wenn 

Bek.-Nr. 

Landratsamt ‚
‚ 

Verordnung des Landratsamtes Berchtesgadener‘ Land zur Regelung des 
"BetretungsrechtshnHaamoos,StadtLaufenundGemeindeSaaldorf. . . . . 

W 

. . . . . 1 

> Markt Berchtesgaden 
‘ 

j 

' ‚ 

- Vollzug derWassergesetze; -

1 

Erweiterung den-‚Kläranlage des Marktes Berchtesgaden. . . . . . . . . \ . ‘ ‚ . . 2 

Gerfiein‘dgAinring > 
> 

' 
. 

'

‚ 

Beitrags- und Gebührensatzung zur Satzung für die öffentliche Entwässerungsanla ge 

d‘erGemeindeAim-ing. ............-..‘....‚ . 3 

Gemeinde R'amsau bei Berchtesgaden 
Vqllzug der WaS'SergESetze; 

’ - 
' ‚

‚ 

Abwasserbeseitigung ausvdem Baugebiet »Am Forstamtx. . . 4 . . . . . . . . . . . 4 

BekÄ—Nr. 1 

' ' 

schaftliche Bodennutzuhg, s‘oxiväit ni‘ch’t— für“ 

„ 

Grundstücke Emzelvereinb'arungen im Rah- 

Landratsamt _ mexlx) sttaatlicher Förderpxl‘gogramme -(z. B. IWii 
' 

. 
' sen n'i erprogramm, -» l‘SC wiemisausg gic 

Kämämdüäm‘äg ‚3 etc.) abgeschlosgen sind, '_
. 

':‚ —2. das Betreten der auf änlic gender Karte-ge— 
' kennzeichneben Wege, „ 

' 
' '34 die rechtmäßi e Ausübufig der Jagd sowie 
die Aufgaben de‘s agdschutzl'es,

_ 

4. die ordnungsgemäße Absübimg der Fi—. 

scherei, 
. ] 

‚ 
_ 

*
_ 

>5. das Aufstellen oder An ringen voh Zei- 
chen ‚oder Schilderh,'die au den Schutz oder „ 

die Bedeutung des Gebieteq hinweisen, oder 
von Wegmarkierung‘en, W tafeln, Ortshin- 
weisen; Spen-zeichen'oder on’sfigen Absper- 
rungien, wenn die Maßnahme} auf Veranlassung 
oder _mit Genehmigung ‘det untere}: Natur- 
sphutzbehörde erfolgt. 

‘
: 

9 4 » 

Genehmigung 

(1) Das Landratsamt Berchtesgadefier La’nd -
. 

Untexte Naturschutzbehörde ‚kann im Einzel- 
fall eine Genehmigung nach 35 1 dieser‚Veford—„ 

* 

1. übenm’eggxgde ”Gründe; des ‚allgemeinen 
‚ Wohls„die Gmehmigun‘gerfordemmder

' 

2,1. die‘Be'foIgung der‘Verb‘ote ‚zu einer offeri- 
bar nicht rb'eahsichtigfen‚Här_te führen 
'würdeund'die' Abweiqhu’ng mit den öf— 

‘fentlichen Belangen im Sinne 'des Bay- 
NatSchG, instSOndere' mit den Zwecken 
de; ‚ 

nach' ä 2 erfaßten‘ Landsthaflsteiles 
vereinbar ist, oder 

3. ”die Befolgung des VerHotes zu einer nicht 
. gewollten Beeinträchtigung von Natur 

und Landschaften fiihlfen Würde. 

(2) Die. Genehmigung karin ünfer Auflagen, 
unter Bedingungen-goder bqffistät erteilt wer- 
den. Zur Gewährleistung dgr Erfülltmg dieser 
Nebenbestimmungen kann. 1ein‘e angemessene 
Slcherheitslgistuhg geforderf. werden. 

. 55 ‘ 

Ordnungswidfigkgiten 

(X) Nach Art. 52 Abs. 2 Nr. 3'BayNatSchG 
kann mit Geldbuße bis zu zwanzigtausend 

40‘



' 
- 

L“ 5 1: dxese'r Verordnung 

‚ 
(2 x‘Är'Li'zAbs; dh’ kann 'j «sGeldbuße bis zu zehntaüsend Deutsche Mark 

belegtWerdemwer fahrlassxg 
han’d 

erbot des 

“_56 

Dxese Verordnung tritt: einen Tag nach xhrer 
' 

'- 

‘Bekarmtmachung un; Amtsblatt für am Land- 
' kreis Berchtesgadener Land _m Kraft. ‘ 

-
’ 

Bad Rachenhall" ”6' 03 1987p 

5 “Bekam- “2}:- 

emgeleltet 
e' uixifaßfd den MarktherchteSga- 

d die! Gmnemd Blschöfsvnesen und ' 

Die mge‘lst äusge'l’ 
woh 

elahgefi V 
„9.1 Wochen nabh Ablauf 

Markt Berehtääg’ä 
tsa‘i'r'i‘zjärchtesgadenerbänd 

K 

Ö_. x 

"erschmft Emw fd _

' ersonem. eEm 
en von demErorterüngstel-mm ’durch‘ 

' 
‚- äkanntrpachung benachnchhgt ' ü " 

"v ilwardgn kühnen, ‚. _ 

' 
. .3 I. ‚x x.- 

‚ - '
’ ;


